
Untersuchung mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Deutschland im Plus institut für 
finanzdienstleistungen e.V. 

www.iff-hamburg.de

Überschuldungsradar

|  22  |  Januar 2021



1

Überschuldungsradar

|  22  |  Januar 2021

der zweite Winter-lockdown zur eindämmung der corona-Pandemie wird nicht nur 

viele Kleinst- und soloselbstständige in die Knie zwingen. der stationäre einzelhandel 

muss auf die wichtigste umsatzzeit des Jahres verzichten. durch die aufforderung 

der Politik, möglichst viele arbeiten im home-Offi ce zu verrichten, sind Wege und 

straßen für die Paketboten und Kurierfahrer der großen Online-Versandunternehmen 

freigeräumt, welche im gegensatz zum einzelhandel große umsatzsteigerungen ver-

zeichnen können. die zur stützung der unternehmen eingeführten corona-Zuschüsse, 

deren auszahlungsmonat nicht unbedingt mit dem Zuschussnamen korreliert, werden 

eine Pleitewelle nicht verhindern können. Zumal die teilweise stündlichen anpassun-

gen der hilfsmaßnahmen kaum noch zu überblicken sind.

nicht wenige inhabergeführte selbstständigkeiten werden scheitern. sie werden nicht 

scheitern, weil sie schlecht gewirtschaftet, einen strukturwandel zu spät beachtet 

oder sich zu viele autos angeschafft haben. sie werden scheitern, weil hier bestimm-

ten Menschen aus solidarität zum schutze für andere Menschen ein berufsverbot 

auferlegt worden ist, also unverschuldet. das soll keine Kritik an den eindämmungs-

maßnahmen zur Verbreitung der corona-Pandemie sein. es ist sicherlich ein Vorteil, 

eine naturwissenschaftlerin als Kanzlerin zu haben, die der versammelten Presseschar 

mal so eben aus dem stehgreif eine exponential-gleichung erklären kann. aber viele 

selbstständige werden trotzdem nicht umhinkommen ein persönliches Insolvenzver-

fahren über ihr Vermögen zu beantragen.

Insolvenz hört sich für außenstehende immer so juristisch und abstrakt an. gesamt-

vollstreckungsverfahren, irgendwas mit unternehmen und schulden und einer Insol-

venzordnung. ganz praktisch verlieren die insolventen Menschen ihr gesamtes priva-

tes Vermögen, das sie sich durch ihre wirtschaftliche Tätigkeit in den Jahren verdient 

und angeschafft haben; denn es ist ein privates Insolvenzverfahren. damit wird auch 

die bisher angesparte altersvorsorge zur Insolvenzmasse gezogen. Zusätzlich lebt der 

Insolvenzschuldner drei Jahre an der Pfändungsfreigrenze.

Wenn Mitarbeitende beschäftigt wurden und der fällige arbeitnehmeranteil der sozi-

alversicherungsbeiträge nicht mehr an die Krankenkassen gezahlt werden konnte, weil 

der laden schließen musste, droht nach § 266a stgb dem Inhaber ein strafverfahren. 

SCHEITERN IN DER CORONA-KRISE
oder die Philosophie des Meister Yoda

Von Dipl. Kfm Frank Wiedenhaupt*
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Zusätzlich sind diese nicht gezahlten beträge Forderungen aus vorsätzlich unerlaubter 

handlung, die in der regel nach der privaten Insolvenz übrig bleiben.

das bedeutet, dass das unverschuldete scheitern dieser Menschen dazu führt, dass 

sie im alter auf grundsicherung angewiesen sein werden, vorbestraft sind, längere 

Zeit an der Pfändungsgrenze leben werden und auch nach dem Insolvenzverfahren 

weiterhin unter Vollstreckungsdruck stehen. Wenn dann tatsächlich jemand auf die 

Idee kommt, erneut das abenteuer einer existenzgründung anzugehen, scheitert 

diese Person bei der beantragung eines existenzgründungskredits wegen des nega-

tiven Insolvenzeintrages in den bonitätsdateien der Wirtschaftsauskunfteien wie z. 

b. der schufa. Während er vorher noch bei seinen lieferanten aufträge in höhe von 

mehreren zigtausend euro abgeschlossen hat, bekommt er jetzt nicht mal mehr einen 

handyvertrag.

es ist zu bezweifeln, dass diese Menschen sich mit der rolle des Märtyrers abfi nden 

werden. Jedem muss klar sein, dass ein unverschuldetes scheitern mit emotionen 

einhergeht. es entsteht Furcht vor der wirtschaftlichen gegenwart und Zukunft. We-

gen des geldmangels wird es streit und Turbulenzen innerhalb der Familie des ehe-

mals selbstständigen schuldners geben. die Kinder werden nicht die Zuneigung und 

Förderung bekommen, die ihnen eigentlich zustehen sollte. es droht die Trennung der 

lebenspartner m/w/d. die suche dann nach einer neuen Wohnung wird sich wegen 

des schufa-eintrages ebenfalls als schwierig erweisen.

Wenn Menschen zum scheitern gezwungen werden und all diese Facetten des schei-

terns durchleben müssen, werden sie sich fragen, ob ihre erzwungene solidarität nur 

eine einbahnstraße war. sie werden leicht Opfer von Verschwörungstheorien. hat 

etwa der chinesische Onlineversandhändler ali baba vielleicht in china den Virus ent-

wickelt, um dem Online-handel den ultimativen durchbruch zu verschaffen?1 

einer der populärsten Philosophen des 20 Jahrhunderts hat einmal gesagt: 

Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, 

Hass führt zu unsäglichem Leid.

1 Achtung: Fake-News! Das habe ich frei erfunden. Da ist nichts dran!
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damit Meister Yodas Weisheiten nicht real werden, sollten wir als gesellschaft und 

besonders die Politik sich gedanken machen, wie man diese Folgen abfedern kann. In 

dieser Zeit, in der wir von einer naturkatastrophe sprechen können, sollten folgende 

insolvenzrechtlichen Punkte vorübergehend geändert werden:

1. SICHERUNG DER BISHER ANGESPARTEN ALTERSVORSORGE

Viele selbstständige in deutschland sorgen privat für ihre altersrente vor. sie legen 

Teile ihres einkommens in einer lebensversicherung und/oder einem Investment-Fonds 

an oder fi nanzieren eine Immobilie, die sie dann mit eintritt des rentenalters ohne Til-

gungsrate selbst bewohnen können. gerade Kleinst- und solo-selbstständigen mit sai-

sonalen und eher geringen einnahmen ist es schon immer schwer gefallen bei schwan-

kenden umsätzen eine altersvorsorge aufzubauen, die ihnen im alter den Weg zum 

sozialamt erspart. Im Insolvenzverfahren wird diese altersvorsorge durch den Insolven-

zverwalter zur Masse gezogen. sie ist dann für ihren eigentlichen Zweck verloren.

 Sofern der Nachweis durch den Schuldner geführt wird, dass es sich bei 

diesem Vermögen um seine private Alterssicherung handelt, soll diese 

bei einem coronabedingten Insolvenzverfahren nicht zur Insolvenzmasse 

gezogen werden können.

2. AUSSETZUNG DES § 266A STGB 

„Wer als arbeitgeber der einzugsstelle beiträge des arbeitnehmers zur sozialver-

sicherung einschließlich der arbeitsförderung, unabhängig davon, ob arbeitsentgelt 

gezahlt wird, vorenthält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit geldstrafe 

bestraft“ (§ 266a stgb). Viele selbstständige, die Mitarbeiter beschäftigen, konnten 

im ersten lockdown deren beiträge zur sozialversicherung nicht bezahlen. sie haben 

dazu stundungsvereinbarungen mit den Krankenkassen abgeschlossen. Wenn sie nun 

durch den zweiten lockdown endgültig scheitern, werden einige beträge zur sozial-

versicherung unbezahlt bleiben. die Folge ist eine Vorstrafe für den unternehmer und 

nicht restschuldbefreite Forderungen der Krankenkassen.

 Für coronabedingte Rückstände bei den Krankenkassen soll der 

§ 266a StGB ausgesetzt werden. 
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3. REDUZIERUNG DER AUSKUNFTEI-EINTRAGUNGSFRIST

die Verfahrenslaufzeit eines restschuldbefreiungsverfahrens für natürliche Personen 

(private Insolvenz) beträgt drei Jahre. Wenn anschließend der negative eintrag des 

durchgeführten Insolvenzverfahrens weitere drei Jahre in allen bonitäts-dateien ge-

speichert wird, hat der Insolvenzschuldner keine Möglichkeit mehr einen wirtschaftlich 

selbstständigen neuanfang zu starten. Wohl gemerkt, der oder die unternehmerin 

war erfolgreich, sie ist unverschuldet gescheitert. die gesellschaft kann es nicht zulas-

sen, dass die expertise und erfahrung dieser Menschen durch einen bonitätseintrag 

vernichtet wird.

 Für coronabedingte Insolvenzen soll daher der Eintrag des Insolvenzver-

fahrens in allen Bonitäts-Dateien sofort nach Erteilung der Restschuldbe-

freiung und Beendigung des Insolvenzverfahrens gelöscht werden müs-

sen.

die Frage, die sich aber zum abschluss stellt: Wer hilft eigentlich einem Kleinstselbst-

ständigen in und durch die Insolvenz? Wer erklärt der Yoga-lehrerin, dass der gut-

gemeinte hinweis ihres Finanzamtes doch besser ein privates Insolvenzverfahren zu 

beantragen, die persönliche altersvorsorge kostet? Wer erklärt dem selbstständigen 

Mediengestalter, dass man mit offenen privaten Mieten lieber nicht in die Insolvenz 

geht, insbesondere, wenn noch eine offene unterhaltsproblematik vorliegt? all diese 

Fragen werden in allen sozialen schuldner- und Insolvenzberatungsstellen für Verbrau-

cher gelöst. aber diese stehen in der regel nicht Menschen zur Verfügung, die ihr ein-

kommen aus einer wirtschaftlichen selbstständigkeit erzielen. sie verlieren also nicht 

nur alles, sie werden auch überall abgewiesen und fühlen sich völlig im stich gelassen. 

der Weg zur dunklen seite der Macht ist in dieser emotionalen ausnahmesituation 

bereits bestens ausgeschildert und beleuchtet.

 Die vierte Forderung wäre daher in allen Bundesländern ebenfalls wie 

hier in Berlin ein kostenloses, öffentlich fi nanziertes Beratungsangebot 

für Kleinst- und Soloselbstständige zu etablieren, um diese Menschen 

nicht für unsere Gesellschaft zu verlieren.

*Frank Wiedenhaupt Dipl. Kfm.

Einrichtungsleiter der spezialisierten Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle für 

Kleinstselbstständige der Berliner Stadtmission.


